
  
Anwalt für Strafrecht: Erpresserischer Menschenraub

  

Bei einem erpresserischen Menschenraub liegt die tätige Reue gemäß § 239a Abs. 4 S. 1 StGB dann vor,
wenn der Täter das Opfer in seinen Lebensbereich zurückgelangen lässt und zudem auf die erstrebte
Leistung verzichtet, wobei er hierfür von der erhobenen Forderung vollständig Abstand nehmen muss.
Freiwillig muss er dabei aber nicht handeln, auf die Motive des Täters kommt es folglich nicht an.

  

Wegen erpresserischem Menschenraub macht sich gemäß § 239a Abs. 1 StGB strafbar, wer einen
Menschen entführt oder sich eines Menschen bemächtigt, um die Sorge des Opfers um sein Wohl oder die
Sorge eines Dritten um das Wohl des Opfers zu einer Erpressung auszunutzen, oder wer die von ihm durch
eine solche Handlung geschaffene Lage eines Menschen zu einer solchen Erpressung ausnutzt. Die Strafe
kann dabei gemildert werden, wenn der Täter tätige Reue zeigt, § 239a Abs. 4 StGB. In seinem Beschluss
vom 24. März 2020 (6 StR 18/20) musste sich der Bundesgerichtshof mit dem Begriff der tätigen Reue
näher auseinandersetzen. In dem Fall hatten die zwei Angeklagten einen Geschädigten unter einem
Vorwand auf die Rückbank eines Autos gelockt. Dann forderten beide den Geschädigten unter der
Drohung, ihn anderenfalls umzubringen, dazu auf, noch ausstehende Drogenschulden zu begleichen.
Hierfür nahmen sie ihm sein Handy weg, schlugen ihm mehrfach ins Gesicht und drohten ihm zusätzliche
Verletzungen mittels eines erhitzen Radkreuzes an. Der Geschädigte schlug daher vor, zu seinen Eltern zu
fahren und diese um Geld zu bitten. Nachdem die Angeklagten von den Eltern vergeblich die Zahlung von
2.000 € forderten, verließen sie die Wohnung ohne den Geschädigten und nahmen von der erhobenen
Forderung Abstand. Dem Bundesgerichtshof zufolge, liegen die Voraussetzungen der tätigen Reue gemäß
§ 239a Abs. 4 StGB hier vor. Tätige Reue liege vor, wenn der Täter das Opfer in seinen Lebensbereich
zurückgelangen lässt und zudem auf die erstrebte Leistung verzichtet, wobei er hierfür von der erhobenen
Forderung vollständig Abstand nehmen muss. Dies haben die Angeklagten vorliegend getan. Da die
Freiwilligkeit für die tätige Reue keine Voraussetzung sei, stehe der Annahme tätiger Reue vorliegend
auch nicht entgegen, dass die Angeklagten lediglich in Anbetracht der Erkenntnis fehlender
Erfolgsaussicht von dem Geschädigten abgelassen hatten.
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